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RS OGH 1984/4/4 1Ob6/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.04.1984

Norm

ABGB §1097 Satz2

ABGB §1109

Rechtssatz

Der Bestandnehmer kann für Investitionen nur dann Ersatz verlangen, wenn sie spätestens mit Beendigung des

Bestandverhältnisses in das Eigentum des Bestandgebers übergehen sollten. Sind sie nicht in der Absicht gemacht

worden, daß sie stets auf dem Bestandgegenstand bleiben sollen, muß sie der Bestandnehmer beseitigen, weil er

sonst seiner Rückgabep6icht nach § 1109 ABGB nicht nachkommt; der Bestandgeber wäre durch die im fremden

Eigentum stehenden Nebensachen am Gebrauch der Hauptsache gehindert.
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